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Bekauutmachuug.
Gegen jeden Nummembschnitt 12 der Kreiszuckerkarten

können in der Zeit vom 1. bis 20. Oktober 1918 einschließlich in
den Zuckerverkaufsstellen

750 GraMw Zucker oder Kaootö
entnommen werden.

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, dies ortsüblich
bekannt zu machen und besonders darauf hinzuweisen, daß die
Zuckermarken Nr. 12 nach dem 20. Oktober verfallen sind.

T i e z , den 28. September 1918.

KreisGuckerstelle.

MchtragsbelraMtlilchnng
Nr . W . M. 57/10 . 18 . K. R . A,

zu der BekzmttNachung Nr. W. M. 57/4. 16.
K. R. A. vo« 31. Mai 1916, betteffeus Be-
staudrerhebuug von tierischen und pflanzlichen

Spinnstoffen usw.
Vom 1. Oktober 1918.

Tie nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des Königlichen Kriegsministeriums hierdurch mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu¬
widerhandlung gemäß 8 5 der Bekanntmachung über Aus¬
kunftspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 604)
und 11. April 1918 (Reichs -Gesetzbl. S . 187) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs -Gesebtzl. S . !
603) untersagt werden.

Artikel I
tz 2 der Bekanntmachung Rr . W. M.  57/4 . 16. K R. A. I

vom 31. Mai 1916 erhält folgende Fassung:

8 2.
Wetdepffichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind:
a) sämtliche unverarbeiteten und in Verarbeitung be¬

findlichen Vorräte der nachstehend näher bezeichneten
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffe;

b) sämtliche aus diesen tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen sowie aus Kunstwollen hergestellten Garne und
Seilfäden;

d Abschnitte, Abgänge uuo Abfälle jeder Art von nach-
bezeichneten Fellen un8 Pelzen,

und zwar in der in den amtlichen Meldescheinen vorge¬
sehenen Einteilung:

Gruppe 1.
Meldeschein  1.

A. 1.  Ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle, Kamel¬
haare, Mohär , Alpaka , Kaschmir, ungewaschen, rücken-
gcwaschen, fabrikmäßig gewaschen ,karbonisiert , auch
in Mischungen untereinander oder mit anderen Spinn¬
stoffen;

2. ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus reiner Schaf¬
wolle , Kamelhaar , Mohär , Alpaka . Kaschmir, also
Kammzug, Kämmlinge , Abfälle und Abgänge jeder Art
dieser Spinnstoffe aus Wäscherei, Kämmerei , Kamm¬
garn - und Streichgarnspinnerei , Weberei , Strickerei.
Wirkerei oder anderen Betriebsarten , auch in Miscbun-
gen untereinander oder mit anderen Spinnstoffen;

3. sonstige Tierhaare jeder Art , auch in Mischungen unter¬
einander oder mit anderen Spinnstoffen;

4. Abfälle und Abgänge jeder Art der unter Ziffer 3
genannten Gegenstände aus Spinnerei , Weberei, Fil¬
zerei oder anderen Betriebsarten;

5. Abschnitte und sonstige Abgänge und Abfälle jeder
Art von Wollfellen , Haarfellen und Pelzen jeder Art

B.  Sämtliche Webgarne, Trikotgarne und Wirkgarne (Kamm¬
garn , Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt ),
gleichviel , ob diese Garne hergestellt sind aus:
1. reiner Schafwolle , Kamelhaar , Mohär , Alpaka , Kasch¬

mir , ungewaschen, rückengewafchrn, fabrikmäßig ge¬
waschen, karbonisiert , ohne oder mit Zusatz von Kunst¬
wolle;



1. Spinnstoffen aus reiner »Schafwolle, Kamelhaar,
Mohär , Alpaka, Kaschmir, also Kammzug, Kämm¬
lingen, Abgängen jeder Art aus Wäscherei, Kämmerer,
Kammgarn - und Streichgarnspinnerei , Weberei, Strik-
kerei, Wirkerei oder anderen Betriebsarten , ohne oder
mit Zusatz von Kunstwolle;

3. Mischungen der unter 1 und 2 genannten Spinnstoffe
ohne oder mit Zusatz von Kunstwolle.

C.  Sämtliche Strickgarne (Hand- und Maschinenstrickgarne
aus Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit Streich¬
garn gezwirnt), gleichviel, aus welchem der unter B
genannten Spinnstoffe diese Garne hergestellt smd, ohne
oder mit Zusatz von Baumwolle oder anderen pflanzlrchen
Spinnstoffen.

Bei den von dieser Bekanntmachung betroffene» Ge¬
genständen besteht eine Meldepflicht für jede Menge ohne
Rücksicht aus Mindestvorräte . *

Eine schätzungsweise Angabe des Gewrchts rst bei
Spinnstoffen nur für in Verarbeitung befindliche Mengen
zulässig, bei allen anderen von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenständen nur in Ausnahmefällen und mit
Genehmigung des Webstoffmeldeamts. In solchen Fällen
ist im Meldescheinanzugeben, daß es sich um eine Schätzung
handelt . . . ,

Auch im Spinn -, Zwirn - oder Veredeln:,gsprozeß be¬
findliche Garne sind meldepslichtig.

D.  Sämtliche Web-, Trikot -, Wirk- und Strickgarne aus
Kunstwolle ohne oder mit Zusatz anderer (auch kunst-
seidener Spinnstoffe sowie deren Abfälle und Abgänge,
soweit sie nicht unter A bis C oder (wegen eines Zu,atzes
von baumwollhaltigen Spinnstoffen ) unter Gruppe 2 ofoei
(wegen eines Zusatzes von Bastsaserrohstosfen) unter
Gruppe 3 fallen.

Gruppe 2.
M e l d e s che i n 2.

A Baumwolle , Sinters , Baumwvllabgänge , Baumwollab-
sälle aller Art einschließlich Webereikehricht, auch mrt
anderen Spinnstoffen (Wolle, Kunstwolle, Kunstbaum¬
wolle usw.) gemischt, gleichviel, ob sie in der Äpinmrei,
Zwirnerei , Weberei, Wirkerei oder Strickerei, beim Blei¬
chen, Veredeln oder Ausrüsten anfallen , und ob sie ver¬
spinnbar sind oder nicht. m r

Besonders ergangene Anordnungen , betreffend Beichlag-
nahme und Meldepflicht von Sinters an die Kriegs-
Chemikalien-Aktiengesellfchaft, Berlin , Köthener Straße
1—4, bleiben bestehen.

Dagegen sind nicht meldepflichtig:
1. In handelssertiger Aufmachung für den Kleinverkaus

vorhandene Stickgarne.
2 Strick-, Stopf - und Häkelgarne aus Baumwolle oder
' baumwollenen Spinnstoffen , soweit sie am Stichtage in

handelsfertiger Aufmachung für den Kleinverkauf vor¬
handen waren . Strickgarne , Stopfgarne und Häkel¬
garne aus Wolle oder mit einem Zusatz von Wolle sind
dagegen in jeder Menge und Aufmachung meldepflichtig.

3. Garne im Besitze von Haushaltungen für den Haus¬
gebrauch.

4. Strickgarne der unter Gruppe 1 D bezeichneten Art,
die sich in hausgewerblichen Betrieben zum Zwecke der
Verarbeitung in diesen befinden.

5. Strickgarne der unter Gruppe 1 D bezeichneten Art,
die sich beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
bereits in handelsfertiger Aufmachung für den Klein¬
verkauf in Warenhäusern oder sonstigen offenen Laden¬
geschäften befinden.

B Sämtliche baumwollenen und baumwollhaltigen Garne,
Zwirne , Garn - und Zwirnaßsälle (Putzsäden, Reinfäden
u. gl.), gleichviel ob der Baumwollgehalt auf der Ver¬
wendung der unter A.  genannten Baumwollspinnstosse,
aus dem Zusatz von Kunstbaumwolle oder baumwoll-
haliiger Kunstwolle oder auf sonstigen Ursachen beruht.

Gruppe 3.
Meldeschein 3.

Artikel II.
§ 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Für die Meldungen sind drei Arten von Meldescheinen

bei der Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff-Abteilnng
des Königlich Preußischen Kriegsministeriunis , Berlin SW.
48, Verl . Hedemannstr. 10, erhältlich , und zwar:

Meldeschein  1 für  Wolle , Wollgarne und Kunst¬
wollgarne,

Meldeschein  2 für Baumwolle und Bauniwvllgarne,
Meldeschein  3 für Bastfasern und Bastfasergarne.

A.  Bastfaserrohstoffe im Sinne der Bekaimtmachung Nr.
W. III.  3000/9 . 16. K .R . A., betreffend Beschlagnahme,
Verwendung und Veräußerung von Flachs- und Hanf¬
stroh, Bastfasern usw., vom 10. November 1916 und der
Nachtragsbekanntmachung Nr . W. III.  3000/6 . 18. K.
R . A. vom 29. Juni 1918, geknickt, geschwungen, gebrochen,
gehechelt und als Werg oder als beschlagnahmter Ab-
fall . -

B.  Garne , Webzwivne und Seilfäden , ganz oder teilweise
aus Bastfasern hergestellt.

Zu a, b und c:
Meldepslichtig sind nicht nur die frei erworbenen, son¬

dern auch die von der Kriegs-Rohstoff-Abteilnng des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums zugewiesenen Be¬
stände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbehörden be¬
reits beschlagnahmt worden sind, unterliegen ebenfalls der
Meldepflicht. In diesem Falle ist im Meldeschein zu ver¬
merken, daß und durch welch« Stelle eine Beschlagnahme
erfolgt ist.

Wolle auf dem Fell ist nicht zu melden, soweit eS sich
nicht um Abschnitte, sonstige Abgänge und Abfälle der
in Gruppe 1 ^ 5 bezeichneten Art handelt.

Artikel III.
Tie erste der gemäß der Bekanntmachung Nr . W. M.

57/4. 16. K. R . A. erforderlichen Meldungen der im 8 2
Gruppe 1 D genannten Gegenstände ist über die am 1. Ok¬
tober 1918 vorhandenen Vorräte bis zum 10. Oktober
1918 zu erstatten.

Artikel IV.
Tie Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 1918 in Kvast.
Frankfurt (Main ), den 1. Oktober 1918.

Stellv . Generalkommando XVIII. Armeekorps.
Coblenz, den 1. Oktober 1918.

Kommandantur der Festung
Loblenz -Ehrenbreitstein.

K .R . 1381/9. 18.

Bekanntmachung.
Die zweite Hälfte Gemeindesteuerfür das Jahr 1918 wird

am 1. und 2. Oktober erhoben. An das rückständige Wassergeld
und Pachtgeld wird erinnert.

Freiendiez,  den 28. September 1918.
«emeinderechner

Römer. »u- HTJf..».V-1!>■■■“■->i-*t
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